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Zitat von German

Wer Abendunterricht gibt hat bei uns am nächsten Tag NICHT zur ersten Stunde
Unterricht. Das sollte selbstverständlich sein. Was sagt der Personalrat dazu?

Dem Personalrat ist die Situation mit dem Abendunterricht total egal. Es betrifft ja immer nur
die gleichen 5 Kollegen, die in der abendschule eingesetzt sind. Würde der Personalrat da das
Faß aufmachen, wüßte er genau, daß er sich dann selber in der Abendschule einsetzen müßte
und dazu hat er aus ganz persönlichen Gründen keine Lust. Die anderen 80 KuK sind von der
Problematik gar nicht betroffen und entsprechend nicht gewillt die Sitaution zu ändern, zumal
dann aufgrund der geringen Personalstärke in manchen Fakulten auch Kolleginnen mit kleinen
Kindern abends eingesetzt werden müßten und es aus Sicht des Personalrats diesen
Kolleginnen selbstverständlich nicht zuzumuten ist abends antreten zu müssen, zumal es eben
keine Kinderkrippe gibt, die bis 22 Uhr offen hat.
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